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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.1974

Norm

ABGB §833 D2

ABGB §1093

Rechtssatz

Die durch Vertrag der Miteigentümer eingeräumte ausschließliche Benützungsbefugnis an bestimmten Räumen ist im

Regelfall der Ausübung nach übertragbar. Der von einem Miteigentümer im Rahmen seines Benützungsrechtes

aufgenommene Mieter besitzt für die Dauer der Benützungsregelung einen tauglichen Rechtstitel.
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